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Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht skizziert einige der Aktivitäten, die der Sonderberichterstatter zum Recht jedes Menschen auf den Genuss des bestmöglichen Standards körperlicher und geistiger Gesundheit seit seinem ersten Zwischenbericht an die Generalversammlung unternommen hat (A/58/427).

In Abschnitt I schreibt der Sonderberichterstatter zum zehnten Jahrestag der Internationalen Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung (Kairo, 1994) und betrachtet hier die sexuelle und reproduktive Gesundheit durch das Prisma des Rechts auf Gesundheit. Mindestens drei der acht Millenium-Entwicklungsziele sind unmittelbar mit sexueller und reproduktiver Gesundheit verbunden. Der Sonderberichterstatter vertritt die Ansicht, dass die Rechte auf sexuelle und reproduktive Gesundheit im Kampf gegen Intoleranz, gegen die Ungleichheit der Geschlechter, gegen HIV/AIDS und Armut eine unverzichtbare Rolle spielen, und er empfiehlt, dem richtigen Verständnis reproduktiver Gesundheit, reproduktiver Rechte, sexueller Gesundheit und sexueller Rechte erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. 

In Abschnitt II untersucht der Sonderberichterstatter die Beziehung zwischen dem Recht auf Gesundheit und der Armutsbekämpfung. Während die Armutsbekämpfungsstrategie des Niger als Fallstudie herangezogen wird, lässt sich ein Gutteil der Analyse auch auf andere Armutsbekämpfungsstrategien anwenden. Der Sonderberichterstatter legt dar, dass das Recht auf Gesundheit Armutsbekämpfungsstrategien verstärken und besser zur Geltung bringen kann. 

Der Abschnitt III bietet eine kurze Aktualisierung der Arbeit des Sonderberichterstatters in Bezug auf vernachlässigte Krankheiten und der 10/90 -„Kluft“ (Für die Erforschung von Krankheiten, an denen 90% der Menschen leiden, werden nur 10% der weltweiten Forschungsgelder aufgewendet, SP) . In Übereinstimmung mit der Kommissionsresolution 2003/28 bietet Abschnitt IV einige kurze Bemerkungen zum Recht auf Gesundheit und der Gewaltprävention. 
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Einleitung

1. Der Sonderberichterstatter zum Recht jedes Menschen auf den Genuss des bestmöglichen Standards körperlicher und geistiger Gesundheit präsentierte der Menschenrechtskommission bei ihrer 59. Sitzung im April 2003 seinen vorläufigen Bericht (E/CN.4/2003/58). Der Bericht skizziert, wie der Sonderberichterstatter an sein Mandat herangehen will, einschließlich der grundlegenden Ziele, der Hauptthemen und der entscheidenden Initiativen, die in Angriff genommen werden sollen. In ihrer Resolution 2003/28 hat die Menschenrechtskommission den vorläufigen Bericht mit Interesse zur Kenntnis genommen und den Sonderberichterstatter gebeten, den Verknüpfungen zwischen Armutsbekämpfungsstrategien und dem Recht auf Gesundheit sowie der Verwirklichung dieses Rechts und Diskriminierungs- und Stigmatisierungsaspekten besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Kommission hat ihn darüber hinaus aufgefordert, die besten Vorgehensweisen zu benennen, wie das Recht auf Gesundheit effektiv umgesetzt werden kann. Die Kommission hat den Sonderberichterstatter ersucht, seine Analyse des Themas der vernachlässigten und sehr vernachlässigten Krankheiten und der Rolle von der Abschätzung von Auswirkungen auf die Gesundheit (health impact assessments) fortzuführen. Auch bat sie ihn, ihr jährlich einen Bericht vorzulegen, in dem er die Tätigkeiten während seines Mandats beschreibt, sowie einen Zwischenbericht für die Generalversammlung. 

Jüngste Tätigkeiten

2. Im November 2003 hat der Sonderberichterstatter seinen ersten Zwischenbericht an die Generalversammlung gegeben (A/57/427). Der Bericht legt die Tätigkeiten des Sonderberichterstatters dar und berichtet von den Themen, die seit seinem vorläufigen Bericht für die Menschenrechtskommission für ihn von besonderem Interesse waren. In dem Bericht werden die Indikatoren des Rechts auf Gesundheit angesprochen, die nach Ansicht des Sonderberichterstatters für Staaten und andere hilfreich sind, um zu erkennen, ob Anpassungen der nationalen oder internationalen Politik notwendig sind. Der Bericht bietet auch einen einleitenden Überblick über einige konzeptionelle und andere Fragestellungen, die aus ‚guter Praxis’ des Rechts auf Gesundheit entstehen. Er spricht die Sorge des Sonderberichterstatters an, dass es immer noch Hindernisse bei der Sicherstellung des Zugangs zu HIV/AIDS-Prävention und Behandlung gibt, und er hebt die Notwendigkeit hervor, die Implikationen anzusprechen, die sich aus den vernachlässigten Krankheiten für das Recht auf Gesundheit ergeben. In ihrer Resolution 2003/18 hat die Menschenrechtskommission alle Sonderberichterstatter, deren Mandate sich mit wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten befassen, aufgefordert, den Vorschlag für ein Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) zu kommentieren. Dementsprechend hat der Sonderberichterstatter in seinem Zwischenbericht einige Bemerkungen zu diesem Thema gemacht. 

3. Auf Einladung der Canadian Society for International Health (CSIH) und der Action Canada for Population and Development (ACDP) nahm der Sonderberichterstatter an der Tenth Annual Canadian Conference on International Health teil, bei der er eine programmatische Rede zum Thema „Das Recht auf Gesundheit: neue Möglichkeiten und Herausforderungen“ hielt. Während seines Besuches in Kanada nahm der Sonderberichterstatter an einer Reihe von informellen Treffen mit in Ottawa ansässigen Vertretern und Beamten des kanadischen Ministeriums für Entwicklungshilfe (Canadian International Development Agency), des kanadischen Justizministeriums, des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Handelsbeziehungen und dem kanadischen Gesundheitsministerium (Health Canada) teil. Zusätzlich traf er sich mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen in Ottawa und nahm an einem Runden Tisch einiger NGOs teil, bei dem es um das Recht auf Gesundheit ging. Auch traf er sich mit Vertretern indigener Gemeinschaften, um Themen der Gesundheit der Ureinwohner und die damit verbundene Politik auf Bundes- und Landesebene zu erörtern. Der Sonderbotschafter ist all jenen äußerst dankbar, die diese Treffen organisiert oder an ihnen teilgenommen haben, insbesondere der Canadian Society for International Health (CSIH) und der Action Canada for Population and Development (ACDP), auf die seine Einladung nach Kanada zurückgeht. 

4. Während der Sonderberichterstatter in den USA war, um der Generalversammlung seinen Zwischenbericht zu präsentieren, nutzte er die Gelegenheit, um sich in New York mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) zu treffen. Ebenfalls traf er sich mit Beamten, die am Millennium-Projekt arbeiten und mit Mitgliedern der Millennium Development Goal Task Force. Über Menschenrechte und die Millennium-Entwicklungsziele sprach er auf einer Konferenz, die vom New York University Center for Human Rights and Global Justice organisiert wurde. Der Sonderberichterstatter reiste nach Washington D.C., um an Treffen der Weltbank teilzunehmen und Armuts- und Gesundheitsfragen zu erörtern. Sowohl in New York als auch in Washington traf sich der Sonderberichterstatter mit Mitgliedern einer Reihe von NGOs. Andere Tätigkeiten des Sonderberichterstatters während des Berichtszeitraums sind im Bericht des Generalsekretärs über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgehalten (E/CN.4/2004/38, Abschnitte 11 und 15). 

Einzelne Mitteilungen

5. In Übereinstimmung mit Resolution 2002/31, Paragraph 5 (a) hat der Sonderberichterstatter von NGOs und einzelnen Personen Informationen über das Recht auf Gesundheit erhalten. Einige dieser Informationen beinhalten auch mutmaßliche Verletzungen des Rechts auf Gesundheit. Mehrere dieser Aussagen beziehen sich auf mangelnden Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Gesundheitsgütern und Dienstleistungen für Inhaftierte oder Gefangene. In einigen Fällen ist inhaftierten Menschen, die medizinische Hilfe benötigten, der Zugang zur Gesundheitsversorgung von Seiten der Staatsorgane mutmaßlich verweigert worden. Ebenfalls sind Informationen über die mutmaßliche Verfolgung von Angehörigen der Heilberufe aufgrund ihrer Berufsausübung eingegangen; über Diskriminierungen gegen bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund ihres Gesundheitszustands, einschließlich HIV/AIDS; über medizinische Behandlungen ohne das Einverständnis der Betroffenen; über Misshandlungen geistig und psychisch kranker Patienten und die Verweigerung von Gesundheitsdiensten für zugewanderte Arbeiter/innen (Migrant/innen). Der Sonderberichterstatter möchte betonen, dass einige dieser Darstellungen äußerst schwerwiegend und sehr glaubwürdig erschienen. 

6. Mit Blick auf die Resolution 2002/31, einschließlich Paragraph 5 (a)-(d) hat der Sonderberichterstatter auf einige dieser Informationen reagiert, indem er an die betroffenen Regierungen geschrieben hat, entweder zusammen mit anderen Special Procedure-Mandatsträgern (Die „Special Procedures“ bezeichnen die unabhängigen Kontrollmechanismen der UN-Menschenrechtskommission; dazu gehören auch unabhängige Experten oder Arbeitsgruppen, SP) oder unabhängig von ihnen. Er hat um einen Kommentar zu der Aussage und um Aufklärung gebeten und die Regierung daran erinnert, dass sie hinsichtlich des Rechts auf Gesundheit Verpflichtungen im Rahmen des internationalen Rechts haben. Er hat, wo relevant, um Information über die Schritte gebeten, die die Behörden unternehmen, um die fragliche Situation zu beseitigen. Der Sonderberichterstatter ist dankbar für die Antworten, die er von einigen Regierungen erhalten hat. Er drängt bei allen Regierungen auf eine rasche Reaktion auf seine Schreiben und – in angemessenen Fällen – alle notwendigen Schritte einzuleiten, um in Situationen Abhilfe zu schaffen, in denen das Recht auf Gesundheit verletzt wird. 

I. Die Rechte auf sexuelle und reproduktive Gesundheit

7. Die Internationale Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung (ICPD), die 1994 in Kairo stattfand, war ein Meilenstein, weil die teilnehmenden Staaten anerkannt haben, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit für Individuen, Paare und Familien sowie für die soziale und wirtschaftlichen Entwicklung von Gemeinwesen und Nationen von fundamentaler Bedeutung ist. Die Konferenz wies einen Weg fort von Programmen, die sich einzig auf Familienplanung konzentrierten, und platzierte die Frauen ins Zentrum einer integrierten Herangehensweise an das Thema Reproduktion; auch erkannte sie, dass Menschenrechte im Zusammenhang mit sexueller und reproduktiver Gesundheit eine entscheidende Rolle spielen. Dieser neue Ansatz wurde im folgenden Jahr auf der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking bekräftigt. 

8. Als Teil seines Beitrags zum zehnten Jahrestag der ICPD widmet der Sonderberichterstatter diesen Abschnitt seines Berichts der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Diese Themen gehören zu den heikelsten und umstrittensten in der internationalen Menschenrechtsgesetzgebung, aber sie gehören auch zu den wichtigsten. Ihre Schwierigkeit und Wichtigkeit spiegelt sich in den Millennium-Entwicklungszielen wider, die aus der Millennium-Deklaration abgeleitet wurden. Einerseits beziehen sich die Entwicklungsziele nicht explizit auf sexuelle und reproduktive Gesundheit; andererseits sind mindestens drei der acht Entwicklungsziele – zur Müttergesundheit, Kindergesundheit und HIV/AIDS – mit sexueller und reproduktiver Gesundheit verbunden. 
 Der Sonderberichterstatter ermuntert alle Akteure, explizit anzuerkennen, dass sexuelle und reproduktive Gesundheitsfragen im globalen Kampf gegen die Armut eine existentielle Rolle spielen. 

9. Wie die Menschenrechtskommission 2003 bestätigte, „sind sexuelle und reproduktive Gesundheit integrale Elemente im Recht jedes Menschen auf den bestmöglichen Standard körperlicher und geistiger Gesundheit“. 
 Dieser Report untersucht die Implikationen dieser entscheidenden Aussage, indem sie sich auf die Ergebnisse der Weltkonferenz bezieht, insbesondere auf die ICPD, die Vierte Weltfrauenkonferenz und deren im Fünf-Jahresrhythmus stattfindenden Folgekonferenzen, sowie auf internationale Menschenrechtsinstrumente, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Universal Declaration of Human Rights), der UN-Frauenrechtskonvention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der Konvention über die Rechte des Kindes. Die folgende Erörterung speist sich auch aus den Grundprinzipien, die die Menschenrechte formen, insbesondere Nicht-Diskriminierung, Gleichberechtigung und die Wahrung der Privatsphäre, sowie Unversehrtheit, Selbstbestimmung, Würde und Wohlergehen des Individuums. 

10. Die Fragestellungen sexueller und reproduktiver Gesundheit sind nicht nur heikel, umstritten und wichtig, sondern auch umfangreich und komplex. Die folgenden Bemerkungen berücksichtigen nicht alle Aspekte. Dennoch hofft der Sonderberichterstatter, dass sie zu einer größeren Wertschätzung einer der großen Errungenschaften der ICPD beitragen: der Anerkennung, dass Menschenrechte in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit eine unverzichtbare Rolle spielen. Auch hofft er, dass die folgenden Abschnitte ein vertieftes Bewusstsein dafür schaffen, dass die ICPD, die Vierte Weltfrauenkonferenz und das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen Normen und Prozesse repräsentieren, die sich gegenseitig verstärken. 

Die Größe der Herausforderung 

11. Sexuelle und reproduktive Gesundheitsprobleme machen fast 20 % der weltweiten Gesundheitsprobleme von Frauen und 14 % von Männern aus. Im Jahr 2000 starben etwa 529.000 Frauen aufgrund von schwangerschaftsbedingten Ursachen, von denen die meisten vermeidbar gewesen wären; 99% der Müttersterbefälle treten in Entwicklungsländern auf. In Schwellen- und Entwicklungsländern verwenden 120 Millionen Paare keine empfängnisverhütenden Mittel, obwohl sie die Empfängnis eines Kindes nicht wünschen oder aufschieben möchten. Etwa 80 Millionen Frauen werden jedes Jahr ungewollt schwanger, von denen etwa 45 Millionen abtreiben. Etwa 19 Millionen Frauen unterziehen sich einer gefährlichen Abtreibung, an deren Folgen 68.000 Frauen sterben, das macht also etwa 13% aller schwangerschaftsbedingten Todesfälle aus. 
 Abgesehen von der Sterblichkeit lassen gefährliche Abtreibungen auch die Erkrankungsziffern in die Höhe schnellen. 

12. Zusätzlich treten jedes Jahr 340 Millionen sexuell übertragene bakterielle Infektionen auf, die zum größten Teil behandelt werden können. Viele werden nicht behandelt. Millionen zumeist unheilbarer Virusinfektionen kommen jedes Jahr dazu, einschließlich 5 Millionen neue HIV-Infektionen, von denen 600.000 Säuglinge betroffen sind, die von ihren Mütter angesteckt werden. 6000 junge Menschen im Alter von 15 – 24 stecken sich täglich mit HIV an. In Afrika südlich der Sahara und in Südasien sind etwa 65 % der jungen Menschen, die mit HIV/AIDS leben, weiblich. 

13. Natürlich stellen nicht alle sexuellen und reproduktiven Gesundheitsprobleme eine Verletzung des Rechts auf Gesundheit oder anderer Menschenrecht dar. Ein schlechter Gesundheitszustand ist dann eine Menschenrechtsverletzung, wenn seine Ursache darin liegt, dass eine Menschenrechtsverpflichtung von einem Verpflichteten (duty-bearer) – für gewöhnlich ein Staat – teilweise oder in Gänze nicht geachtet, geschützt oder erfüllt wird. Zwischen den Individuen und ihrem Genuss sexueller und reproduktiver Gesundheit liegen Hindernisse. Aus der Menschenrechtsperspektive ist die entscheidende Frage: Tun die Verpflichteten (duty-bearers), die für die Einhaltung der Menschenrecht verantwortlich sind, alles dafür, um diese Hindernisse abzubauen?

14. Viele der zahlreichen Hindernisse auf dem Weg zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit sind mit einander verknüpft und verschränkt. Sie funktionieren auf verschiedenen Ebenen: klinische Versorgung, der Entwicklungsstand von Gesundheitssystemen und die grundlegenden Gesundheitsfaktoren. 
 Zusätzlich zu den biologischen Faktoren spielen soziale und wirtschaftliche Bedingungen eine bedeutende Rolle für die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen. Der niedrige soziale Status von Mädchen und Frauen trägt häufig zu ihren sexuellen und reproduktiven Gesundheitsproblemen bei. Viele Frauen machen während ihrer Schwangerschaft Gewalterfahrungen, was zu Fehlgeburten, verfrühten Wehen und einem niedrigen Geburtsgewicht [der Kinder] führt. Einige traditionelle Ansichten über Sexualität stehen der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für sexuelle und reproduktive Gesundheit, einschließlich verlässlicher Information, im Wege, und diese Ansichten haben insbesondere auf Jugendliche eine verheerende Wirkung. 
 Armut ist mit den ungerecht verteilten Zugangsmöglichkeiten sowohl zu Gesundheitsdiensten als auch zu den grundlegenden Gesundheitsfaktoren verbunden. Viel zu oft kommen die Verbesserungen im öffentlichen Gesundheitswesen überproportional denjenigen zugute, denen es ohnehin besser geht. 

15. Die Anwendung der Menschenrechte auf diese Fragen kann die Analyse vertiefen und eine Hilfe bei der Feststellung einer effektiven, gerechten und auf bewiesenen Fakten basierenden Politik im Umgang mit diesen komplexen Problemen sein. Der springende Punkt ist, dass die Menschenrechtsgesetze den Verpflichteten (duty-bearers)auferlegt hat, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die Hindernisse auf dem Weg zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit abzubauen. Hinsichtlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit verfügen die Menschenrechtsnormen über das Potential, verwundbare Individuen und benachteiligte Gemeinschaften aufzuklären und [zum Kampf für ihre Rechte] zu ermächtigen. Bevor wir diese Probleme im speziellen Kontext des Rechts auf Gesundheit genauer betrachten, bedarf es einiger Bemerkungen dazu, wie die ICPD und die Vierte Weltfrauen Konferenz an die Menschenrechte und die sexuelle und reproduktive Gesundheit herangegangen sind. 

Kairo: Einige Schlüsseldefinitionen

16. Das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz zu Bevölkerung und Entwicklung (A/CONF.171/13, Kapitel I, Abschnitt 1) beinhaltet einige Prinzipien und Definitionen, die im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit bahnbrechend waren. Bis heute sind sie von großer Relevanz. 

17. Kapitel II bestätigt 15 Prinzipien, an denen sich Teilnehmer/innen damals in Kairo orientierten und „in Zukunft orientieren werden“. Prinzip 1 beginnt: „Alle Menschen sind von Geburt an frei und gleich in ihrer Würde und ihrer Rechten.“ Nach Prinzip 8 hat „jeder Mensch das Recht auf den Genuss des bestmöglichen Standards körperlicher und geistiger Gesundheit. Auf der Grundlage der Gleichheit von Männern und Frauen sollten die Staaten alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um einen weltweiten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu schaffen, einschließlich einer Reproduktionsgesundheitsversorgung, die Familienplanung und sexuelle Gesundheit umfasst.“ Prinzip 3 bekräftigt: „Das Recht auf Entwicklung ist ein universelles und unveräußerliches Recht und ein integraler Bestandteil fundamentaler Menschenrechte.“ Einige weitere Prinzipien beziehen sich explizit auf andere Menschenrechte. Kurz gesagt: die Prinzipien bieten ein Menschenrechtsfundament, auf dem Gesetze, politische Strategien, Programme und Projekte zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit aufgebaut werden können. 

18. Kapitel VII, das bezeichnenderweise den Titel „Reproduktive Rechte und reproduktive Gesundheit“ trägt, ist ein entscheidendes Kapitel. Die Abschnitte 7.2 und 7.3 sind etwas lang, aber sie sind im aktuellen Kontext so wichtig, dass es notwendig ist, sie hier noch einmal zu zitieren: 

„7.2. Reproduktive Gesundheit ist ein Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens – und nicht nur de Abwesenheit von Krankheit oder Schwäche – in Bezug auf das Reproduktionssystem und seiner Funktionen und Prozesse. Reproduktive Gesundheit impliziert daher, dass Menschen in der Lage sind, ein befriedigendes und sicheres Sexualleben zu haben und dass sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung haben und die Entscheidungsfreiheit, ob, wann und wie oft sie sich fortpflanzen wollen. Letztere Bedingung impliziert, dass Männer und Frauen das Recht auf Information haben und den Zugang zu sicheren, effektiven, bezahlbaren und akzeptablen Methoden der Familienplanung ihrer Wahl, sowie anderen Methoden der Fruchtbarkeitsregulierung, die nicht gegen das Gesetz verstoßen, und das Recht des Zugangs zu angemessener Gesundheitsversorgung, die Frauen eine sichere Schwangerschaft und Geburt ermöglicht und Paaren die besten Chancen auf ein gesundes Kind bietet. In Übereinstimmung mit der obigen Definition reproduktiver Gesundheit wird reproduktive Gesundheitsversorgung als eine Konstellation von Methoden, Techniken und Dienstleistungen definiert, die der reproduktiven Gesundheit und dem Wohlergehen dienen, indem reproduktiven Gesundheitsproblemen vorgebeugt oder diese gelöst werden. Dies schließt auch sexuelle Gesundheit ein, deren Sinn die Bereicherung des Lebens und der persönlichen Beziehungen ist und nicht nur Beratung und Fürsorge in Bezug auf Fortpflanzung und sexuell übertragbare Krankheiten.“

„7.3 Vor dem Hintergrund der obigen Definition umfassen reproduktive Rechte bestimmte Menschenrechte, die bereits in den nationalen Gesetzen, internationalen Menschenrechtsdokumenten und anderen Konsensdokumenten anerkannt werden. Diese Rechte beruhen auf der Anerkennung des Grundrechts aller Paare und Individuen, über die Zahl ihrer Kinder, den Abstand [zwischen den Geburten] und den Zeitpunkt [der Empfängnis] frei und verantwortungsvoll zu entscheiden und dazu über die Information und die Mittel zu verfügen und das Recht, den bestmöglichen sexuellen und reproduktiven Gesundheitsstandard zu erhalten. Das schließt auch das Recht ein, hinsichtlich ihrer Fortpflanzung Entscheidungen zu treffen, die frei von Diskriminierung, Zwang oder Gewalt sind, wie es in den Menschenrechtsdokumenten ausgedrückt wird. In der Ausübung dieses Rechts sollten sie die Bedürfnisse ihrer lebenden und zukünftigen Kinder und ihre Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft berücksichtigen. Die Förderung der verantwortungsbewussten Ausübung dieser Rechte für Alle sollte die Basis der Regierungs- und von den Gemeinden getragenen Politik und ihrer Programme auf dem Gebiet der reproduktiven Gesundheit sein, einschließlich der Familienplanung.“ 

19. Im folgenden Jahr nahm die Vierte Weltfrauenkonferenz per Konsens dieselben Bestimmungen in die Pekinger Aktionsplattform auf (A/CONF.177/20/Rev.1, Kap. I, Abschn. I). 
 Allerdings fügten die Teilnehmer/innen von Peking hinzu: 

„Die Menschenrechte von Frauen schließen auch das Recht ein, Kontrolle über alle Dinge, die mit ihrer Sexualität zusammenhängen, einschließlich ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit, auszuüben und darüber frei und verantwortungsbewusst zu entscheiden, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Gleichberechtigte Beziehungen zwischen Männern und Frauen in Dingen, die sexuelle Beziehungen und Fortpflanzung, einschließlich der Achtung der Unversehrtheit der Person, betreffen, erfordern gegenseitigen Respekt, Konsens und die gemeinsam getragene Verantwortung für sexuelles Verhalten und dessen Folgen.“ (Abschn. 96)

20. Der Sonderberichterstatter will diese Bestimmungen nicht im Detail analysieren, sondern sich auf drei Bemerkungen beschränken, die aus dem Konsens von Kairo und Peking hervorgehen:

(a) In Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit gibt es eine Reihe von damit verbundenen und komplementären Menschenrechten, wie in den Abschnitten 7.2 und 7.3. des ICPD-Aktionsprogramms aufgeführt, z. B. „das Recht von Männern und Frauen auf Information und den Zugang zu sicheren, effektiven, bezahlbaren und akzeptablen Methoden der Familienplanung ihrer Wahl“;

(b) Das umfassendeste dieser Rechte ist das „Recht auf die Erlangung des bestmöglichen sexuellen und reproduktiven Gesundheitsstandards“, was auch in Prinzip 8 anklingt;

(c) Während es offensichtlich eine enge Beziehung zwischen sexueller Gesundheit und reproduktiver Gesundheit gibt, bemerken die ICPD und die Vierte Weltfrauenkonferenz, dass sexuelle Gesundheit und reproduktive Gesundheit zwei unterschiedliche Dimensionen menschlichen Wohlergehens sind. 

21. Im nächsten Abschnitt betrachtet der Sonderberichterstatter die sexuelle und reproduktive Gesundheit im Kontext des Rechts auf Gesundheit und des Konsenses von Kairo und Peking. Dennoch ist der Sonderberichterstatter im Rückblick auf die ICPD nach zehn Jahren über einige Begrenzungen in den verabschiedeten Definitionen besorgt. Daher macht er im Folgenden einige abschließende Bemerkungen zu diesen Fragen. 

In Entwicklung begriffene Maßstäbe und Verpflichtungen

22. In seinem vorläufigen Bericht hat der Sonderberichterstatter die Reichweite des internationalen Rechts auf Gesundheit skizziert, indem er sich auf existierende Normen und Konzepte wie Freiheiten, Ansprüche, sofortige Verpflichtungen und internationale Hilfe und Kooperation berief (E/CN.4/2003/58, Abschnitte 22-36). Im gegenwärtigen Bericht beginnt er mit der Anwendung dieser Herangehensweise an sexuelle und reproduktive Gesundheit im Kontext von Kairo, Peking und ihrer entsprechenden Folgekonferenzen. Wie in seinem vorläufigen Bericht stützt sich der Sonderberichterstatter auf die relevanten juristischen und politischen Erkenntnisse, die von den UN-Menschenrechtsvertragsorganen (treaty bodies) im Licht ihrer Erfahrungen bei der Prüfung der Berichte von den Vertragsstaaten im Laufe vieler Jahre gewonnen wurden. 
 Er fährt auf der Grundlage fort, dass sexuelle und reproduktive Gesundheit „integrale Bestandteile“ des Rechts auf Gesundheit sind. 
 

23. Es ist unvermeidlich, dass sich einige der folgenden Abschnitte überschneiden. So z. B. geht es in den meisten Abschnitten um Diskriminierung, und zusätzlich wird den Themen Verwundbarkeit, Diskriminierung und Stigmatisierung ein eigener Abschnitt gewidmet. Nach Ansicht des Sonderberichterstatters ist dieser Schwerpunkt angemessen, und zwar weil im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit multidimensionale Diskriminierung weitverbreitet und auf vielfältige Weise verschränkt ist. 

Freiheiten

24. Das Recht auf Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, umfasst sowohl Freiheiten, wie etwa die Freiheit von Diskriminierung, als auch Ansprüche. 

25. Im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit beinhalten die Freiheiten das Recht, Kontrolle über seine Gesundheit und seinen Körper zu haben. Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, einschließlich erzwungene Schwangerschaft, Verhütungsmaßnahmen ohne Zustimmung [der Frau] (z. B. Zwangssterilisation und Zwangsabtreibung), Genitalverstümmelung/Beschneidung von Frauen und Zwangsehen stellen samt und sonders ernsthafte Verletzungen sexueller und reproduktiver Freiheiten dar und sind grundsätzlich und wesentlich unvereinbar mit dem Recht auf Gesundheit. 

26. Einige kulturelle Praktiken, einschließlich der Genitalverstümmelung/Beschneidung von Frauen, bergen ein hohes Risiko, Verkrüppelung und Tod zu verursachen. Wo diese Praxis existiert, sollten Staaten angemessene und effektive Maßnahmen ergreifen, um sie und andere schädliche Praktiken auszurotten, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen im Rahmen der Konvention über die Rechte des Kindes. Frühe Eheschließungen, von der überproportional Mädchen betroffen sind, findet man überwiegend in Südasien und in Afrika südlich der Sahara vor, wo mehr als die Hälfte der Mädchen mit 18 Jahren bereits verheiratet sind. Abgesehen von anderen Problemen ist die frühe Verheiratung mit Gesundheitsrisiken verbunden, einschließlich jenen, die aus verfrühten Schwangerschaften resultieren. Im Kontext der Gesundheit von Jugendlichen sind die Staaten verpflichtet, ein Mindestalter für die Zustimmung zu sexuellen Handlungen und Ehe festzulegen. 
 

27. Obwohl es nur schrittweise umgesetzt wird und die Ressourcen begrenzt sind, sollte betont werden, dass das internationale Recht auf Gesundheit [den Staaten] verschiedene Verpflichtungen mit sofortiger Wirkung auferlegt. Diese sofortigen Verpflichtungen umfassen auch die Pflicht des Staates, die Freiheit jedes Individuums zu achten, Kontrolle über seinen Körper zu haben. Zum Bespiel ist ein Staat dazu verpflichtet, Zwangssterilisierungen oder diskriminierende Praktiken sofort zu unterlassen. Mit anderen Worten sind die freiheitlichen Komponenten reproduktiver und sexueller Gesundheit weder von allmählicher Umsetzung noch von der Verfügbarkeit von Ressourcen abhängig. 

Ansprüche

28. Das Recht auf Gesundheit umfasst einen Anspruch auf ein System des Gesundheitsschutzes, einschließlich der Gesundheitsversorgung und den grundlegenden Gesundheitsfaktoren, die allen Menschen Chancengleichheit zum Genuss des bestmöglichen Gesundheitsstandards einräumen. 
 So sollten z. B. Frauen – gesetzlich und tatsächlich – einen gleichberechtigten Zugang zu Information über sexuelle und reproduktive Gesundheitsthemen haben. 

29. Daher haben Staaten die Verpflichtung, Gesundheitsdienste für reproduktive Gesundheit und für Mutter und Kind sicherzustellen, einschließlich angemessener Dienste für Frauen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, und sie müssen freie Dienste garantieren, wo das notwendig ist. 
 Genauer gesagt sollten Staaten ein breites Spektrum an Gesundheitsdiensten für sexuelle und reproduktive Gesundheit bieten, einschließlich Zugang zu Familienplanung, für prä- und postnatale Versorgung, für Geburtshilfe im Notfall und Zugang zu Information. Der Sonderberichterstatter drängt alle Verpflichteten (duty-bearers), den Zugang zu lebenswichtiger Gesundheitsversorgung sicherzustellen wie etwa freiwilligen Tests, Beratung und Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten, einschließlich HIV/AIDS, und von Brustkrebs, Krebs der Fortpflanzungsorgane, sowie der Behandlung von Unfruchtbarkeit. 

30. Wie in Abschnitt 11 bereits hervorgehoben, sterben jedes Jahr etwa 68.000 Frauen an gefährlichen Abtreibungen, ein Problem des Rechts auf Leben und des Rechts auf Gesundheit von enormen Ausmaßen. 
 Frauen, die ungewollt schwanger werden, sollten verlässliche Informationen und mitfühlende Beratung bekommen, einschließlich der Information, wo und wann eine Schwangerschaft legal abgebrochen werden kann. Wo Abtreibungen legal sind, müssen sie ungefährlich (safe) sein: öffentliche Gesundheitssysteme sollten Gesundheitsdienstleister ausbilden und ausstatten und Maßnahmen zur Sicherstellung ergreifen, dass diese Abtreibungen nicht nur ungefährlich, sondern auch zugänglich sind. 
 In jedem Fall sollten Frauen Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten haben, um Komplikationen zu bewältigen, die aus einer Abtreibung entstehen können. Strafmaßnahmen gegen Frauen, die sich einer Abtreibung unterziehen, müssen abgeschafft werden. 

31. Auch wenn die Ressourcen knapp sind, können Staaten die sexuelle und reproduktive Gesundheit ihrer Bevölkerung erheblich verbessern. So hat etwa Sri Lanka in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte in Bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit gemacht, indem die Bildung verbessert wurde, die Alphabetisierung von Frauen vorangetrieben wurde, die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessert und diese verfügbarer und zugänglicher gemacht wurde. 

Verwundbarkeit, Diskriminierung und Stigmatisierung

32. In Bezug auf dem Zugang zur Gesundheitsversorgung und die zugrundeliegenden Gesundheitsfaktoren, sowie die Mittel zu ihrer Beschaffung verbietet das internationale Menschenrechtsgesetz die Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder anderer Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Besitz, Geburt, körperlicher oder geistiger Behinderung, Gesundheitszustand (einschließlich HIV/AIDS), sexueller Orientierung und bürgerlichem, politischem, sozialem oder anderem Status, die die Absicht oder die Auswirkung hat, den gleichberechtigten Genuss oder die Ausübung des Rechts auf Gesundheit zunichte zu machen oder zu beeinträchtigen (ebd., Abschn. 26 und 59-68). 

33. Nichtsdestoweniger sind Diskriminierungen und Stigmatisierungen nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung für die sexuelle und reproduktive Gesundheit vieler Gruppen, einschließlich Frauen, sexuelle Minderheiten, Flüchtlinge, Menschen mit Behinderungen, ländliche Gemeinden, indigene Menschen, Menschen, die mit HIV/AIDS leben, Sexarbeiter/innen und Menschen in Gefangenschaft. Einige Individuen erleiden Diskriminierung aus mehreren Gründen, z. B. Geschlecht, Rasse, Armut und Gesundheitszustand (ebd., Abschn. 62).

34. Die auf Geschlechtszugehörigkeit basierende Diskriminierung behindert die Fähigkeit von Frauen, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen und auf die Folgen einer HIV-Infektion zu reagieren. Die Verwundbarkeit von Frauen und Mädchen gegenüber HIV und AIDS setzt sich aus mehreren Menschenrechtsproblemen zusammen, einschließlich des inadäquaten Zugangs zu Informationen, Bildung und Gesundheitsdienstleitungen, die zur Sicherstellung sexueller Gesundheit notwendig sind; sexueller Gewalt; schädlichen traditionellen und gängigen Praktiken, die die Gesundheit von Frauen und Kindern beeinträchtigen (wie etwa verfrühte und Zwangsverheiratung); und dem Mangel an gesetzlichen Möglichkeiten und Gleichberechtigung in Bereichen von Ehe und Scheidung. 

35. Stigmatisierungen und Diskriminierungen im Zusammenhang mit HIV/AIDS können andere Vorurteile, Diskriminierungen und Ungleichheit in Bezug auf Geschlechtszugehörigkeit und Sexualität verstärken. Das Ergebnis ist, dass die Betroffenen vielleicht zögern, die Hilfe von Gesundheitseinrichtungen und sozialen Diensten, Informationen, Bildung und Beratung auch dann aufzusuchen, wenn diese Dienste zur Verfügung stehen. Dieses wiederum trägt zur Verwundbarkeit anderer für eine HIV-Infektion bei. 

36. Jugendliche und junge Menschen unter 25 Jahren sind im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit besonders verwundbar. Die Adoleszenz ist eine Phase, die von sexueller und reproduktiver Reifung gekennzeichnet ist. Dennoch mangelt es den Jugendlichen in vielen Ländern an Zugang zu wesentlichen und relevanten Informationen und Diensten für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Ihre Not ist akut. Geschätzte 16 % aller HIV-Neuinfektionen treten bei Unter-15-Jährigen auf, während 42 % aller HIV-Neuinfektionen bei den 15 – 24-Jährigen auftreten. Jedes Jahr wird von 100 Millionen neuen, überwiegend heilbaren Fällen sexuell übertragbarer Infektionen unter Jugendlichen berichtet. 

37. Im Kontext der Gesundheit Jugendlicher erinnert der Sonderberichterstatter an das Recht von Kindern, „Zugang zu Information und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen zu erhalten, insbesondere jene, die auf die Förderung seines sozialen, seelischen und moralischen Wohlergehens und seine körperliche und geistige Gesundheit abzielen“; 
 [das Recht von Kindern auf] Achtung der Privatsphäre und auf Vertraulichkeit, einschließlich in Bezug auf medizinische Informationen von Jugendlichen; 
 und [das Recht von Kindern auf] Schutz vor jeder Art von Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt und Ausbeutung. 
 Auch erinnert er an die grundlegenden Prinzipien der Konvention über die Rechte des Kindes, nämlich das Recht des Kindes auf Achtung seines Überlebens und seiner Entwicklung, seines Besten und seiner sich entfaltenden Fähigkeiten, sowie das Recht auf Nichtdiskriminierung und die Wichtigkeit, Jugendliche auf eine angemessene Weise in die Entwicklung von Maßnahmen, die zu ihrem Schutz vorgesehen sind, mit einzubeziehen. 

38. Wie schon bemerkt, ist Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung unter dem internationalen Menschenrechtsgesetz nicht zulässig. Das gesetzliche Verbot gleichgeschlechtlicher Sexualbeziehungen in vielen Ländern in Verbindung mit dem weitverbreiteten Mangel an Unterstützung oder Schutz gegenüber Gewalt und Diskriminierung für sexuelle Minderheiten verhindert den Genuss sexueller und reproduktiver Gesundheit für viele Menschen mit lesbischer, schwuler, bisexueller und transsexueller Identität oder Lebensweise. 
 Zusätzlich erinnert der Sonderberichterstatter daran, dass der UN-Menschenrechtsausschuss (Human Rights Committee) in Toonen v. Australia angemerkt hat:„Die Kriminalisierung homosexueller Handlungen würde der Durchführung effektiver Bildungsprogramme in Hinblick auf die HIV/AIDS-Prävention offenkundig zuwider laufen.“ 
 

39. Aus ihrer Verpflichtung, Diskriminierung zu bekämpfen, erwächst den Staaten die Pflicht zur Sicherstellung, dass Gesundheitsinformationen und Gesundheitsdienste verwundbaren Gruppen zur Verfügung stehen. Sie müssen z. B. Schritte zur Ermächtigung von Frauen unternehmen, damit diese frei von Zwang, Gewalt und Diskriminierung in Bezug auf ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit Entscheidungen treffen können. Sie müssen in Aktion treten, um Gewalt aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit zu beseitigen, und sicherstellen, dass den Überlebenden von Gewalt aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit, einschließlich Vergewaltigung und Inzest, sensible und mitfühlende Dienste zur Verfügung stehen. Staaten sollten sicherstellen, dass Jugendliche in der Lage sind, Informationen zu erhalten, einschließlich Informationen zur Familienplanung und Empfängnisverhütung, den Gefahren verfrühter Schwangerschaft und der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV/AIDS, sowie angemessene Dienste für sexuelle und reproduktive Gesundheit. In Übereinstimmung mit Toonen v. Australia und zahlreichen anderen internationalen und nationalen Entscheidungen sollten sie sicherstellen, dass Männern, die mit Männern Geschlechtsverkehr haben, lesbischen Frauen, transsexuellen und bisexuellen Menschen Gesundheitsdienste für sexuelle und andere Gesundheit zur Verfügung stehen. Ebenfalls ist es wichtig, dass Sexarbeiter/innen freiwillige Beratung, Tests und Behandlung von sexuell übertragbaren Krankheiten zur Verfügung stehen. 

40. Im Kontext sexueller und reproduktiver Gesundheit kann es zu Brüchen der medizinischen Schweigepflicht kommen. Wenn sie von Stigmatisierung begleitet werden, führen diese Brüche manchmal zur gesetzeswidrigen Arbeitsentlassung, zur Vertreibung aus Familien und Gemeinschaften, körperlichen Angriffen und anderem Missbrauch. Ein Mangel an Vertraulichkeit kann Einzelne davon abhalten, sich einer Behandlung zu unterziehen und eine Beratung aufzusuchen, und damit ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen aufs Spiel setzen. Daher sind Staaten zur Ergreifung wirksamer Maßnahmen verpflichtet, mit denen die medizinische Schweigepflicht, Vertraulichkeit und die Wahrung der Privatsphäre sichergestellt wird. 

Verfügbar, zugänglich, akzeptabel und von guter Qualität

41. Analytische Konstrukte oder Werkzeuge können unser Verständnis von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten vertiefen, einschließlich des Rechts auf Gesundheit (ebd. Abschn. 33-36). Ein Konstrukt, das sich im Kontext politischer Strategien als besonders nützlich zeigt, besagt, dass Gesundheitsdienste, Gesundheitsgüter und Einrichtungen, einschließlich der grundlegenden Gesundheitsfaktoren, verfügbar, zugänglich, akzeptabel und von guten Qualität sein sollen. Dieses analytische Konstrukt umfasst sexuelle und reproduktive Gesundheit. So müssen z.B. Dienste für sexuelle und reproduktive Gesundheit, Gesundheitsgüter und Einrichtungen sein: innerhalb der Zuständigkeit eines Staates in angemessener Zahl verfügbar; geographisch und wirtschaftlich zugänglich (d. h. bezahlbar) und ohne Diskriminierung; kulturell akzeptabel auch für Minderheiten und indigene Völker, sowie aufmerksam gegenüber geschlechtsspezifischen Bedürfnissen und den Erfordernissen des Lebenszyklus und verschwiegen; und wissenschaftlich und medizinisch angemessen und von guter Qualität. 

42. Wenn man dieses Konstrukt auf sexuelle und reproduktive Gesundheit anwendet, dann ist klar, dass die entscheidenden Elemente wie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit usw. häufig fehlen. In vielen Ländern z. B. ist Information zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit nicht ohne weiteres verfügbar, und wenn sie verfügbar ist, dann ist sie nicht allen zugänglich, insbesondere nicht Frauen und Jugendlichen. Dienste für sexuelle und reproduktive Gesundheit sind oft für Gemeinschaften, die in ländlichen Gebieten leben, geographisch unzugänglich. Manchmal werden diese Dienste nicht in einer Form angeboten, die für indigene Völker oder andere nichtdominierende Gruppen kulturell akzeptabel ist. Und schließlich sind Gesundheitsdienste und die grundlegenden Gesundheitsfaktoren wie Bildung oft von minderer Qualität. 

Achten, schützen und verwirklichen

43. Ein weiteres nützliches analytisches Konstrukt besagt, dass Staaten unter dem internationalen Gesetz bestimmte Verpflichtungen haben, das Recht auf Gesundheit zu achten, zu schützen und zu verwirklichen (ebd., Abschn. 35). Während das Konstrukt, das in den vorangegangenen Anschnitten skizziert wurde, im Kontext politischer Strategien besonders hilfreich ist, zeigt sich das Konstrukt ‚achten, schützen und verwirklichen’ als besonders nützlich, um die juristische Analyse des Rechts auf Gesundheit, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, genauer zu machen. 

44. Die Verpflichtung zur Achtung erfordert von den Staaten, sich der Verweigerung oder der Begrenzung eines gleichberechtigten Zugangs für jeden zu Diensten für sexuelle und reproduktive Gesundheit, sowie den grundlegenden Faktoren sexueller und reproduktiver Gesundheit, zu enthalten. Z. B. erfordert die Verpflichtung von den Staaten, sich der Verweigerung des Rechts auf die Entscheidung über die Zahl der Kinder und des Abstands [zwischen den Geburten] zu enthalten. Die Verpflichtung zum Schutz bedeutet, dass Staaten Schritte unternehmen sollten, um Dritte daran zu hindern, die sexuelle und reproduktive Gesundheit anderer aufs Spiel zu setzen, einschließlich durch sexuelle Gewalt und schädliche kulturelle Praktiken. So haben z. B. Länder wie Burkina Faso, Ghana, Senegal und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland Gesetze verabschiedet, die die Genitalbeschneidung von Mädchen und Frauen verbieten. Die Verpflichtung zur Verwirklichung erfordert von den Staaten, das Recht auf Gesundheit, einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit, in den nationalen politischen Systemen und nationalen Rechtssystemen anzuerkennen. Gesundheitssysteme sollten Dienste für sexuelle und reproduktive Gesundheit für jeden bereit stellen, auch in ländlichen Gebieten, und die Staaten sollten z. B. Informationskampagnen zur Bekämpfung von HIV/AIDS, schädlichen kulturellen Praktiken und häuslicher Gewalt durchführen.

Internationale Hilfe und Kooperation

45. Zusätzlich zu den Verpflichtungen innerhalb ihres Landes haben die entwickelten Staaten eine Verantwortung zur internationalen Hilfe und Kooperation, um die Verwirklichung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte in Ländern mit einem niedrigen Einkommen sicherzustellen. Diese Verantwortung geht aus den jüngsten Weltkonferenzen hervor, einschließlich des Millennium-Gipfels, sowie aus den Bestimmungen der internationalen Menschenrechtsgesetze. 

46. Daher sollten Staaten das Recht auf Gesundheit in anderen Ländern achten, sicherstellen, dass ihre Handlungen als Mitglieder internationaler Organisationen das Recht auf Gesundheit angemessen berücksichtigen, und dass sie darauf achten, anderen Staaten zu helfen, das Minimum eines essentiellen Gesundheitsniveaus zu verwirklichen. In vielen Staaten mit niedrigem Einkommen sorgt die Gebergemeinschaft für eine wichtige Finanzierung der Versorgungseinrichtungen für sexuelle und reproduktive Gesundheit. Der Sonderberichterstatter drängt jene Länder, die Hilfe geben, einen auf Rechten basierenden Ansatz in ihrer Politik und ihren Programmen zu verfolgen. So sollte ihre Finanzierung den Zugang zu einem breiten Spektrum an Diensten fördern, die für den Genuss des Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit notwendig sind, einschließlich der Dienste und Informationen, die die Häufigkeit von gefährlichen Abtreibungen verringern. 

47. Die bilateralen und multilateralen Geber sorgen zunehmend für eine Unterstützung im Bereich von Gesundheitsbudgets, im Unterschied zu projektspezifischer Unterstützung. Im Allgemeinen begrüßt der Sonderberichterstatter diese Herangehensweisen, die einen ganzen Sektor unterstützen. Doch bei einem Ansatz, der sich auf einen ganzen Sektor bezieht, ist es wichtig, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit nicht an den Rand gedrängt wird. Aufgrund der Empfindlichkeiten, die mit einigen Themen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit verbunden sind, ist das Risiko der Marginalisierung hoch. Aus diesem Grund drängt der Sonderberichterstatter alle Akteure, trotz der Empfindlichkeiten die unverzichtbare Rolle der sexuellen und reproduktiven Gesundheit im Kampf gegen die Armut explizit anzuerkennen. Die explizite Anerkennung ist wichtig, denn was unerwähnt bleibt und keinen Namen hat, bekommt wahrscheinlich auch keine Unterstützung. 

Schluss

48. Das Recht auf Gesundheit erfordert, dass Gesundheitspolitik, Programme und Projekte partizipatorisch sind. Die aktive und von den Sachverhalten unterrichtete Beteiligung aller Interessensvertreter/innen kann den Konsens verbreitern und ein ‚Besitzergefühl’ erzeugen, die Zusammenarbeit fördern und die Erfolgschancen verbessern. Sexuelle und reproduktive Gesundheit sind integrale Bestandteile des Rechts auf Gesundheit; daraus folgt, dass alle Initiativen zur Förderung und zum Schutz der sexuellen und reproduktiven Gesundheit auf partizipatorische Weise formuliert, umgesetzt und überwacht werden müssen. 

49. Das Recht auf Gesundheit fordert auch Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht. Ohne Mechanismen der Verantwortlichkeit ist es unwahrscheinlich, dass die Verpflichtungen, die aus dem Recht auf Gesundheit entstehen, in Gänze geachtet werden. Die gilt gleichermaßen für die integralen Elemente sexueller und reproduktiver Gesundheit. Daher müssen alle Initiativen zur Förderung und zum Schutz der sexuellen und reproduktiven Gesundheit effektive, zugängliche und transparente Mechanismen der Verantwortlichkeit bei alle Verpflichteten (duty-bearers) einschließen. 

Abschließende Bemerkungen: Kairo+10

50. Im vorangegangenen Abschnitt hat der Sonderberichterstatter die sexuelle und reproduktive Gesundheit im Licht des Rechts auf Gesundheit und des Konsenses betrachtet, der in Kairo und Peking verabschiedet wurde. Wie der Sonderberichterstatter bemerkte, war die Konferenz in Kairo ein Meilenstein mit beachtlichen Errungenschaften. Doch als Teil der Folgekonferenz nach 10 Jahren ist es an der Zeit, die ICPD kritisch zu untersuchen. In diesem Kontext bemerkt der Sonderberichterstatter Folgendes. 

51. Erstens bestätigten die beiden Konferenzen: 

(a) dass zahlreiche Menschenrechte einen direkten Einfluss auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit haben; 

(b) dass es „reproduktive Rechte“ gibt; 

(c) dass es ein „Recht auf die Erlangung des bestmöglichen Standard sexueller und reproduktiver Gesundheit“ gibt; 

(d) dass sexuelle Gesundheit und reproduktive Gesundheit eng mit einander verbunden, aber verschiedene Dimensionen menschlichen Wohlergehens sind. 

52. Während sie zweitens anerkannten, dass sexuelle Gesundheit von reproduktiver Gesundheit unterschieden ist, erkannten sie nicht explizit und unzweideutig an, dass sexuelle Rechte von reproduktiven Rechten unterschieden sind. 

53. Drittens boten sie eine kurze Definition sexueller Gesundheit: „die Bereicherung des Lebens und der persönlichen Beziehungen und nicht nur Beratung und Fürsorge in Bezug auf Fortpflanzung und sexuell übertragbare Krankheiten“. 
 Eine umfassendere Definition sexueller Gesundheit bezeichnet einen Zustand körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Wohlergehens in Bezug auf Sexualität, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, Funktionsstörung oder Schwäche; sexuelle Gesundheit erfordert eine positive und respektvolle Herangehensweise an Sexualität und sexuelle Beziehungen, sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrungen zu machen, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. 

54. Viertens ist Sexualität ein Merkmal aller Menschen. Sie ist ein fundamentaler Aspekt der Identität eines Individuums. Sie ist ein Beitrag zur Definition, wer jemand ist. Der Sonderberichterstatter weist auf die bleibenden Prinzipien hin, die die internationalen Menschenrechtsgesetze seit 1945 geformt haben, einschließlich der Wahrung der Privatsphäre, der Gleichberechtigung und der Unversehrtheit, der Autonomie, der Würde und des Wohlergehens des Individuums. Der Sonderberichterstatter verweist auch auf die Punkte, die oben in Abschnitt 51 festgehalten werden und die alle von der internationalen Gemeinschaft weitgehend angenommen worden sind. Unter diesen Umständen hat der Sonderberichterstatter keinen Zweifel, dass das richtige Verständnis der fundamentalen Menschenrechtsprinzipien, sowie der existierenden Menschenrechtsnormen unweigerlich zur Anerkennung der sexuellen Rechte als Menschenrechte führt. Sexuelle Rechte umfassen das Recht aller Menschen, ihrer sexuellen Orientierung Ausdruck zu verleihen, unter gebührender Berücksichtigung des Wohlergehens und der Rechte von anderen, ohne Angst vor Verfolgung, Verweigerung von Freiheit oder sozialer Beeinträchtigung. 

55. Fünftens empfiehlt der Sonderberichterstatter, dem angemessenen Verständnis sexueller Gesundheit und sexueller Rechte, sowie der reproduktiven Gesundheit und den reproduktiven Rechten gesteigerte Aufmerksamkeit zu widmen. 
 Die Inhalte sexueller Rechte, das Recht auf sexuelle Gesundheit und das Recht auf reproduktive Gesundheit bedürfen weiterer Aufmerksamkeit, ebenso wie deren Beziehungen zueinander. Da sich Sexualität in vielen Formen ausdrückt, die nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet sind, ist es verfehlt, sexuelle Rechte, einschließlich des Rechts auf sexuelle Gesundheit, unter den reproduktiven Rechten und der reproduktiven Gesundheit zu subsumieren. Mit Blick auf das Wesen seines Mandats gilt das besondere Interesse des Sonderberichterstatters den Rechten auf sexuelle und reproduktive Gesundheit, daher der Titel dieses Abschnitts des Berichts. Doch diese Rechte müssen in einem breiteren Kontext der Menschenrechte verstanden werden, die auch sexuelle Rechte umfassen. 

56. In ihrem Zusammenhang betrachtet spielen die Rechte auf sexuelle und reproduktive Gesundheit schließlich eine unverzichtbare Rolle im Kampf gegen Intoleranz, Ungleichheit der Geschlechter, HIV/AIDS und die weltweite Armut. 

Übersetzung: Sophia Pick

� Der neue Ansatz wurde ebenfalls bei den entsprechenden im Fünf-Jahresrhythmus stattfindenden Folgekonferenzen bestätigt. 


� Andere Millennium-Entwicklungsziele betreffen die grundlegenden Gesundheitsfaktoren, wie z. B. extreme Armut oder die Gleichberechtigung der Geschlechter. 


� Menschenrechtskommission Resolution 2003/28, Präambel und Abschnitt 6.


� Aus verschiedenen Gründen werden sexuelle und reproduktive Gesundheitsprobleme erheblich unterschätzt, und daher scheitern Statistiken bei der Darstellung der ganzen Last eines solch schlechten Gesundheitszustands. Dennoch geben uns die Daten einige Hinweise auf die Größe des Problems. 


� Eine gefährliche Abtreibung ist der Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft entweder durch eine Person, der die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen, oder in einer Umgebung, die die medizinischen Mindestanforderungen nicht erfüllt, oder beides. 


� Beispiele für grundlegende Faktoren werden in E/CN.4/2003/58, Abschnitt 23 angeführt. Zusammengefasst handelt es sich dabei um soziale, wirtschaftliche und andere Bedingungen, die sich auf den Gesundheitszustand auswirken, wie z. B. der Zugang zu angemessenen sanitären Einrichtungen, Arbeitsbedingungen und Bildung. 


� Vgl. Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents’s Health and Rights, UNFPA, 2003. 


� Zur Möglichkeit der Stärkung der Menschenrechte vgl. Abschnitt 54 dieses Berichts. 


� Abschnitt 7.3 fährt mit einigen wichtigen Sätzen fort, die hier aus Platzgründen nicht zitiert werden. 


� Abschnitte 7.2 und 7.3. des ICPD Aktionsprogramms werden in den Abschnitten 94 und 95 der Pekinger Aktionsplattform wiederholt. 


� Insbesondere der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, allgemeine Empfehlung 24, der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, allgemeine Kommentare Nr. 3 und Nr. 4, und der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, allgemeiner Kommentar Nr. 14. 


� Kommission zur Menschenrechtsresolution 2003/28.


� Auch Stigmatisierung und Diskriminierung gehören zu den Zwillingsthemen des Berichterstatters: Siehe E/CN.4/2003/58, Abschn. 41. 


� Ausschuss für die Rechte des Kindes, allgemeiner Kommentar Nr. 4 zur Gesundheit und Entwicklung Jugendlicher, Abschn. 9 und 19.


� E/CN.4/2003/58, Abschn. 23. Zu den grundlegenden Gesundheitsfaktoren, s. Fußnote 6. 


� In Bezug auf freie Versorgung und Schwangerschaft siehe insbesondere den Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, Art. 12.2.


� Gefährliche Abtreibungen lassen auch die Sterblichkeitsraten in die Höhe schnellen. 


� Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, World Health Organization, 2003. 


� Women’s health in South Asia, WHO Country Profile, im Internet zu finden unter http://w3.whosea.org./nhd/pdf/61-64.pdf.


� Konvention über die Rechte des Kindes, Art. 17.


� Ebd., Art. 16 und Ausschuss für die Rechte des Kindes, allgemeiner Kommentar Nr. 4, Abschn. 11.


� Ebd., Art. 19, 32-36 und Art. 38. 


� Konvention über die Rechte des Kindes, Art. 2, 3, 5, 6, 12. S. a. Ausschuss für die Rechte des Kindes, allgemeiner Kommentar Nr. 4, Abschn. 12.


� Andere Sonderberichterstatter haben Gewalt und Diskriminierung auf Grund von sexueller Orientierung dokumentiert. Siehe z. B. den Bericht der Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, willkürliche oder Massenhinrichtungen, Ms. Asma Jahangir (E/CN.4/2001/9), Abschn. 48-50 und den Bericht des Sonderberichterstatters zu Fragen der Folter (A/56/156), Abschn. 17-25. 


� UN-Menschenrechtsausschuss, Toonen v. Australia, 4. Aprill 1994, (CCPR/C/50/D/488/1992), Abschn. 8.5. 


� Siehe E/CN.4/2003/58, Abschn. 28 und A/58/427, Abschn. 30-34. 


� Natürlich beziehen sich diese Bemerkungen auf nur sehr wenige der vielen Themen der ICPD. 


� Cairo Programme of Action, ICPU 7.3. 


� Ebd., Kapitel VII.


� Ebd., Abschn. 7.3. 


� Ebd., Abschn. 7.2.


� Obwohl der Abschnitt 96 der Pekinger Aktionsplattform zu beachten ist. 


� Kairoer Aktionsprogramm, Abschn. 7.2, Pekinger Aktionsplattform, Abschn. 94. 


� Es gibt eine wachsende wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema. Ein Anfang ist zu finden bei Rebecca Cook, Bernard Dickens and Mahmoud Fathalla, Reproductive Rights and Human Rights: Integrating Medicine, Ethics, and Law, Clarendon Press, 2003. Zu sexuellen Rechten siehe Alice Miller, “Sexual but nor Reproductive: Exploring the Junction and Disjunction of Sexual and Reproductive Rights”, Health and Human Rights: An International Journal, Bd. 4, Nr. 2, S. 69-109. 
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